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GOZ & BEMA

Das Gebührenverzeichnis der GOÄ enthält für die Rauschnar-
kose mittels Lachgas die Geb.-Nr. 450. Seit der Novellierung 

der GOZ zum 01.01.2012 ist diese Gebühr für Zahnärzte jedoch 
nicht mehr zugänglich, weshalb diese Leistung gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ (analog) zu berechnen ist.
Auch wenn die Geb.-Nr. 450 GOÄ durch Zahnärzte nicht ange-
setzt werden darf, wäre auf ihre Bewertung bei der Auswahl ei-
ner angemessenen Analoggebühr abzustellen. Bewertet mit 76 
Punkten ergibt sich beim GOÄ-Punktwert von 0,0582873 mit dem 

Durchschnittsfaktor 
2,3 eine Gebühr in 
Höhe von 10,18 €. 
Wäre die Geb.-Nr. 
450 GOÄ durch 
Zahnärzte berech-

nungsfähig, kämen noch die Kosten für Einmalartikel nach § 10 
GOÄ hinzu (z.  B. ca.  6 € je Nasenmaske eines bekannten Herstel-
lers).
Bei der Auswahl einer geeigneten Analoggebühr wäre demnach 
auf eine Gebühr abzustellen, die (bei Faktor 2,3) mit ca. 16 bis 
20 € bewertet ist. Eine nicht nur von den Kosten, sondern auch 
von der Art her gleichwertige Leistung ist im Gebührenverzeich-
nis der GOZ oder dem zugänglichen Teil des GOÄ-Verzeichnisses 
jedoch leider nicht zu finden, so dass bei der Wahl der Analogge-
bühr für die Lachgassedierung allein auf die Kosten der Leistungs-
erbringung abgestellt werden kann. Ein Berechnungsbeispiel fin-
den Sie in der Tabelle.

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZReferat der ZÄK Berlin

Berechnung nach GOZ

Lachgassedierung
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Geb.Nr. Leistung Anzahl Faktor Betrag €

4000a Lachgassedierung
entsprechend Geb.-Nr. 4000 
GOZ, Parodontalstatus

1 2,3 20,70
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Wie kann man das Einschleifen bzw. Korrekturen 
an der Okklusion berechnen?

Sind subtraktive Maßnahmen an Zähnen oder Zahnersatz nötig, 
gibt es mehrere Möglichkeiten der Berechnung.
Bei groben Vorkontakten kann die Geb.-Nr. 4040 GOZ angesetzt 
werden – Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und  
Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder  
bereits vorhandenen Zahnersatzes, je Sitzung.
Bei subtraktiven Maßnahmen an Schienen gilt die Geb.-Nr. 7050 
GOZ – Kontrolle eines Aufbissbehelfs mit adjustierter Ober-
fläche: subtraktive Maßnahmen, je Sitzung.
Für funktionelles Einschleifen im Rahmen funktionstherapeu-
tischer Therapie berechnet man nach Geb.-Nr. 8100 GOZ –  
Systematische subtraktive Maßnahmen am natürlichen Gebiss, 
am festsitzenden und/oder herausnehmbaren Zahnersatz, je 
Zahnpaar.

All diese Gebührennummern können nicht zur funktionellen  
Optimierung von Kronen, Brücken und anderem Zahnersatz im 
Zusammenhang mit deren Eingliederung angesetzt werden.

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZReferat der ZÄK Berlin

Wir beantworten gern  
auch Ihre GOZ-Frage: 

E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248

GOZFrage des Monats

Einschleifen einer Okklusion




